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Hallo!
Ich kann Petra nur zustimmen! Anders als in der freien Wirtschaft kann die Schule nicht völlig
frei entscheiden, wen sie überhaupt zu Vorstellungsgespräche einlädt - und das will man ja
durch eine gut gestaltete Bewerbung zu allererst erreichen. Schule können also nicht aufgrund
eines weniger spannenden Anschreibens eine Bewerbung aussortieren, wenn der Bewerber
entsprechende Noten vorzuweisen hat (dass soll jetzt kein Aufruf sein, deshalb beim
Anschreiben oder Foto zu schludern, aber es relativiert die Bedeutung dieser Dinge etwas).
Trotzdem - und darum habe ich diesen Thread ja überhaupt erst ins Leben gerufen - ist es mir
selbst natürlich wichtig, bereits durch die Bewerbung einen guten Eindruck zu hinterlassen und
eine entsprechende Erwartungshaltung für das Vorstellungsgespräch zu wecken.
Noch mal zum Prozedere (gilt zumindest für GS in NRW und wurde uns von einem Menschen
der Bezirksregierung so erklärt): Wenn eine Schule jemanden toll findet, der einen Notenschnitt
von 2,3 hat und alle Anforderungen erfüllt, so muss sie ALLE Bewerber einladen, die ebenfalls
über die in der Ausschreibung geforderten Qualifikationen verfügen und einen Notenschnitt von
2,3 oder besser haben. Es geht also nicht, dass ein Bewerber mit 2,4 eingeladen wird (und
wenn er sich in seiner Bewerbung noch so toll präsentiert) und einer mit 1,8 nicht (weil sein
Foto billig war und das Anschreiben schlecht). Bei der Einstellung selbst, muss dann aber nicht
unbedingt der mit der besten Note genommen werden, sondern eben der, der am besten das
Anforderungsprofil erfüllt und an die Schule passt. Und hier sind wir dann wieder bei Vitamin B.
Habe allerdings auch schon gehört, dass Schulen den Bewerber, den sie schon von vornherein
einstellen wollten, nicht nehmen konnten, weil ein anderer genau die gleichen Qualifikationen
mitgebracht hat, aber auch noch welche darüber hinaus und zudem bessere Noten hatte. Da
wäre die Entscheidung für den ersten dann schwer zu rechtfertigen gewesen.....
So viel dazu
LG
RR
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